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Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möchte Sie mit dem vorliegenden Merkblatt 
über die Umsetzung des CWÜ in Deutschland sowie industrierelevante Themen der Organisation für das 
Verbot Chemischer Waffen (OVCW) im Jahr 2020 informieren.  
 

Meldeaufkommen in Deutschland 

Das Diagramm gibt einen Überblick über die in Deutschland abgegebenen Jahresabschlussmeldungen.  

 
Mit der Jahresabschlussmeldung für das Jahr 2020 wurden dem BAFA 31 Liste 2-Werke, 21 Liste 3-Werke 
und 148 BOC-Werke (2019: 28/21/155) gemeldet. Es wurden 1.240 t Liste 2-Chemikalien importiert und 
5.410 t exportiert sowie 23.400 t Liste 3-Chemikalien importiert und 81.800 t exportiert. 
Weltweit sind 492 Liste 2-Werke in 35 Staaten, 410 Liste 3-Werke in 35 Staaten und 4.419 BOC-Werke in 81 
Staaten gemeldet (Stand Juli 2020). 
 

Inspektionsaufkommen in Deutschland 

Das Diagramm gibt einen Überblick über die Industrieinspektionen, die von der OVCW in Deutschland 
durchgeführt und vom BAFA begleitet wurden.  

 
 
  *) Die Liste 1-Meldung für 2013 ist aus graphischen Gründen im Diagramm für das Meldeaufkommen nicht dargestellt. 
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Inspektionen unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie 
 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 setzte die OVCW zunächst alle Inspektionen für mehrere 
Monate aus und führte diese anschließend im reduzierten Umfang fort, sodass deutlich weniger als die 
ursprünglich geplanten Industrieinspektionen durchgeführt werden konnten. 
In der OVCW-Arbeitsgruppe Industrieverifikation wurden bei mehreren Treffen die Modalitäten für die 
Wiederaufnahme und Durchführung von Inspektionen unter den bestehenden Pandemiebedingungen 
diskutiert; ebenso flossen die nationalen Pandemieregelungen in die Inspektionsplanung der OVCW ein. 
 
In Deutschland fanden drei Inspektionen statt, davon eine nach Wiederaufnahme der Inspektionen unter 
“Coronabedingungen“. 
Im Jahr 2020 wurde wie bisher bei allen in Deutschland durchgeführten Industrieinspektionen die 
Einhaltung der im CWÜ festgelegten Vorgaben bestätig.  
 
 

Inspektionsart seit Inkrafttreten des CWÜ 
(1997) 

2020 
geplant 

2020  
durchgeführt 

2021 
geplant 

 weltweit 
(Stand 31.12.2020) 

Deutschland 
(Stand: 31.12.2020) 

weltweit weltweit Deutschland weltweit 

Liste 1-Chemikalien 321 1 11 7 - 11 
Liste 2-Chemikalien 925 119 42 16 3 49 
Liste 3-Chemikalien 512 20 19 4 0 19 
BOC/PSF-
Chemikalien 

2368 85 169 55 0 162 

Gesamt 4126 225 241 82 3 241 
 
 

Der von der 25. Vertragsstaatenkonferenz im November 2020 gebilligte OVCW-Haushalt für 2021 sieht 
erneut 241 Industrieinspektionen vor. Dabei wurde die Anzahl der BOC-Inspektionen um sieben verringert, 
die der Liste 2-Inspektionen entsprechend um sieben erhöht. Diese Anpassung reflektiert das erhöhte 
Meldeaufkommen bei Liste 2-Werken.  
Aufgrund der Pandemielage im bisherigen Jahresverlauf können auch dieses Jahr nicht alle geplanten 
Inspektionen durchgeführt werden. 
 
Inspektionen mit Einsatz von Analytik 
 
In Deutschland wurde Anfang des Jahres 2020 erneut eine Liste 2-Inspektion mit Einsatz eines mobilen 
Analysengerätes (Gaschromatograph-Massenspektrometer/GC-MS) durchgeführt (Gesamtzahl seit 
2007:12).  
Insgesamt wurden weltweit bisher 119 Analytikinspektionen durchgeführt (110 Liste 2, 1 Liste 3, 8 BOC). 
 
 
 

Weitere Informationen 

Mit einer Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 8. Januar 2021 hat das BAFA erneut über bestehende 
Melde- und Genehmigungspflichten des CWÜ einschließlich der neu erfassten Liste 1-Chemikalien der 
Novichokfamilien unterrichtet. 
Diese Listenerweiterung ist aufgrund einer OVCW-Entscheidung vom November 2019 mit der vierten 
Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum CWÜ (4. ÄndCWÜV) am 07. Juli 2020 in Kraft 
getreten. 
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Die Informationsblätter für die beiden vorangegangenen Jahre sowie weitere Dokumente, 
Rechtsgrundlagen des CWÜ, Leitfäden und Merkblätter stehen auf der BAFA-Internetseite zur Verfügung: 
 

 http://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Chemiewaffenuebereinkommen. 
 
Die Beschlüsse der OVCW sind über www.opcw.org abrufbar. 
 
Für weitere Fragen zum CWÜ steht Ihnen das BAFA gerne zur Verfügung. 
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